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1650 [September 16 . ] B
RECHTSSPRUCH DER VIER SCHIRMORTE DES GOTTESHAUSES ST . GALLEN

ZU RAPPERSWIL VOM 16 . SEPTEMBER 1650

EA VI 1, 38 - 39

Die 14 Punkte , die in diesem Rechtsspruch Vorkommen , stimmen mit den in den

EA gedruckten überein . Doch wird zu gewissen Punkten jeweils noch die Ur¬

sache angegeben , die zum Teil in den gedruckten EA fehlt:

7 . 1613 habe Abt Bernhard [Müller ] in der Nähe des Stadtgerich¬
tes eine Gerichtsstätte erstellen lassen und das Malefizge¬
richt zu St . Fiden gefordert . Seither würden zu St . Fiden
ständig neue Häuser gebaut und mit Handwerkern besetzt , so
dass man die Entstehung eines Marktes erwarten müsse . Daher
begehre die Stadt die Niederreissung der Gerichtsstätte und
die Einstellung der Bautätigkeit.

9 . Die Waren , welche die Bäcker und Schuhmacher am Samstag nicht
mehr in der Stadt abbringen könnten , verkauften sie inner¬
halb des Klosterhofes . Auch sei vor einigen Jahren im Kloster
eine gutausgerüstete Apotheke gebaut worden , die Arzneien
verkaufe , obwohl das Feilbieten von Ware im Hofe des Klosters
verboten sei.



11 . Wenn die Landschaft ihren Kreuzgang ins Kloster halte , müsste

sie laut Verträgen Kreuz und Fahnen senken , sobald sie das

Stadtgebiet betrete . Doch halte man sich seit einiger Zeit

nicht mehr daran und trage Kreuz und Fahnen aufrecht durch
die Gerichte.

13 . Die Handelsleute beklagten sich über die Rorschacher Fuhrleu¬

te . Wolle nämlich ein Bürger Getreide oder andere Waren ab¬

holen , hinderten ihn die Fuhrleute am Laden , da dies ihnen
Vorbehalten sei.

Kopie
AH 10 , 85 - 86 und 88 - 89
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